
Dr. Thomas Keyßner 

Beschl.-Nr. 	 6 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Umweltsenats vom 26.07.2012 

Betreff: 	 Lokale Biodiversitätsstrategie; 
Erstellung eines Sachberichts über die Umsetzung des 
Gewässerentwicklungskonzeptes für die Fließgewässer 111. Ordnung, insbesondere 
zur Renaturierung des StalIwanger Grabens 
- Beschluss Nr. 8 des Umweltsenates vom 12.10.2011 

Referent: 	 Ud. Rechtsdirektor Hohn 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 9 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 
beschlossen:

mit 9 gegen 0 Stimmen 

1. 	 Vom Bericht der Verwaltung über die Umsetzung des Gewässerentwicklungs
konzeptes für die Fließgewässer 111. Ordnung im Stadtgebiet, den 2 Umsetzungs
projekten der Wasserrahmen-Richtlinie sowie über den Maßnahmen zum Gewässer
unterhalt und Renaturierung des StalIwanger Grabens wird Kenntnis genommen. 

2. 	 Dem Umweltsenat ist zur weiteren Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes 
für die Fließgewässer 111. Ordnung im Stadtgebiet, der Umsetzungsprojekte der 
Wasserrahmen-Richtlinie sowie über die Maßnahmen zum Gewässerunterhalt und 
Renaturierung des StalIwanger Grabens wieder zu berichten. 

3. 	 Der Bausenat wird gebeten, bei den Planungen die erforderlichen Schutzstreifen von 
grundsätzlich 10 bis 20 m zu beachten. 

Landshut, den 26.07.2012 
STADTLANDSHUT 

Bürgermeister 


